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Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kargow beschließt die Fortschreibung des 
Haushaltssicherungskonzepts gemäß § 43 Abs. 7 der Kommunalverfassung Mecklenburg-
Vorpommern. 
  
Sachverhalt 
Die Gemeinde Kargow hat bereits 2025 für den Zeitraum 2025 bis 2028 ein 
Haushaltssicherungskonzept aufgestellt. 
 
Dieses ist mit in der Anlage beigefügter Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 
für den Zeitraum 2026 bis 2029 fortzuschreiben. 
 
Ziel des Konzeptes ist es langfristig die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde 
zurückzuerlangen. 
  
Finanzielle Auswirkungen 
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1. Haushaltssicherungskonzept 

Nach § 43 Abs. 7 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der zur Zeit 
geltenden Fassung ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, wenn die Gemeinde 
trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten sowie Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzah-
lungsmöglichkeiten den Haushaltsausgleich nicht erreichen kann und wenn der Haushalt-

sausgleich auch zum Ende des Haushaltsvorjahres nicht erreicht werden konnte. 

Die Gemeinde Kargow erreichte 2024 im Ergebnishaushalt keinen Haushaltsausgleich (im 
Finanzhaushalt konnte ein Haushaltsausgleich erreicht werden). Ebenso weist die Gemeinde 
in 2025 einen unausgeglichenen Ergebnishaushalt aus, sodass die Voraussetzungen für die 
Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bereits 2025 bestand. 
2026 und 2027 sind weder der Ergebnishaushalt, noch der Finanzhaushalt ausgeglichen, 
sodass das Haushaltssicherungskonzept fortzuschreiben ist.  

Das Haushaltssicherungskonzept erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Vorgaben ge-
mäß § 43 Abs. 7 KV M-V i.V.m. § 17b Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik MV (GemH-
VO-Doppik MV) in der zur Zeit geltenden Fassung und dient als strategisches Instrument zur 
Wiedererlangung und dauerhaften Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der 

Gemeinde. 

Die dauerhafte Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit ist eine zentrale Voraussetzung 
für die kommunale Selbstverwaltung. 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltslage sieht sich die Gemeinde Kargow veran-
lasst, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, um strukturelle Defizite zu analysieren 
und wirksame Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu ergreifen. Ziel dieses Konzepts 
ist es, die Voraussetzungen für einen ausgeglichenen Haushalt in den kommenden Jahren 
zu schaffen und dabei zugleich die kommunalen Aufgaben weiterhin in angemessener Quali-
tät erfüllen zu können. 

 

2. Aktuelle Haushaltssituation  

2.1 Haushaltssatzung 2026/2027 

Die Aufstellung des Haushaltes 2026/2027 erfolgte auf der Grundlage der haushaltsrechtli-
chen Bestimmungen, insbesondere der GemHVO-Doppik MV und des Orientierungsdatener-
lasses vom 27.11.2025.  
Trotz umfangreicher Sparmaßnahmen und der bereits eingearbeiteten Konsolidierungsmaß-
nahmen dieses Konzeptes konnte der Haushaltsausgleich weder im Ergebnishaushalt noch 
im Finanzhaushalt erreicht werden. 
 
Finanzhaushalt  
Gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik ist der Finanzhaushalt in der Planung 
ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und 
Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 39 besteht. 

Der Finanzhaushalt weist mit dem Haushaltsplan 2026 und 2027 einen negativen Saldo der 

laufenden Ein- und Auszahlungen zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres aus.  
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Im Haushaltsjahr 2026 und 2027 ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gem. § 16 
Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik mithin nicht gegeben, da im Finanzhaushalt unter 
Berücksichtigung von Vorträgen aus Haushaltsvorjahren ein negativer Saldo laufenden Ein- 
und Auszahlungen ausgewiesen wird. 

 

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kann ein ausgeglichener Finanzhaushalt nicht 
erwartet werden, da im Finanzhaushalt des Finanzplanungszeitraumes unter Berücksichti-
gung von Vorträgen aus Haushaltsvorjahren kein positiver Saldo der laufenden Ein- und 
Auszahlungen ausgewiesen wird. Der negative Saldo beläuft sich zum Ende des Finanzpla-
nungszeitraumes auf -986.001,01 €. 

 
 
Ergebnishaushalt  
 

Gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik ist der Ergebnishaushalt in der Planung ausge-
glichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen 
Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 
Abs. 1 Nr. 27 keinen Fehlbetrag ausweist.  

Der Ergebnishaushalt weist mit dem Haushaltsplan 2026/2027 für das Haushaltsjahr 2026 
einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 599.600 € und für das Haushaltsjahr 2027 von 404.100 
€ vor Veränderung der Rücklagen aus. Die Gemeinde plant keine Entnahmen aus der Kapi-
talrücklage. Somit ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 599.600 € in 2026 und 

404.100 € in 2027 € nach Veränderung der Rücklagen. 

 

Die Jahresergebnisse sind ab dem Jahr 2023 nur bedingt aussagefähig, da noch keine Jah-
resabschlüsse ab 2023 vorliegen. Die dargestellten Jahresergebnisse beinhalten u.a. noch 
nicht die tatsächlichen Abschreibungsbeträge und die Erträge aus der Auflösung der Son-
derposten. 
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Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes ist entsprechend § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-

Doppik für das Haushaltsjahr 2026 und 2027 nicht gegeben, da im Ergebnishaushalt 
jeweils ein negatives Jahresergebnis ausgewiesen wird (siehe Ergebnishaushalt Zeile 27, 
Spalte 3 und 4). 
 
Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Kargow weist über den Planungszeitraum bis zum Jahr 
2029 (unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren) einen Fehlbetrag in Höhe von 
1.993.107,87 € aus. Die Gemeinde Kargow kann den Haushaltsausgleich im Ergebnishaus-
halt gemäß § 16 GemHVO-Doppik M-V innerhalb des Finanzplanungszeitraumes nicht erzie-
len.  

 

 

2.2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft bis 2029 

Ergebnishaushalt 
Am Ende des Finanzplanungszeitraums beträgt der Fehlbetrag inkl. Vorträgen 986.001,01 € 
(siehe Pkt. 2.1 dieses Berichts). Insoweit konnte innerhalb des Finanzplanungszeitraumes 
der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden.  
 
Finanzhaushalt  
Der Finanzhaushalt stellt die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde Kargow 
dar und bestimmt, ob sie ihren Zahlungsverpflichtungen dauerhaft nachkommen kann. 
Gleichzeitig gibt der Finanzhaushalt Auskunft über den Kreditbedarf der Gemeinde und lie-
fert die wichtigsten Daten für die Finanzstatistik.  

Im Haushalt 2026 und 2026 weist der Finanzhaushalt der Gemeinde Kargow jeweils einen 
negativen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus.  

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 
wird in die folgenden Haushaltjahre übertragen. Das laufende negative Jahresergebnis in 
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Höhe –531.900 € in 2026 und -324.900 € in 2027 € erschwert zusätzlich den Haushaltsaus-

gleich in den Folgejahren. 

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 
beträgt planerisch -1.993.107,87 € (siehe Pkt. 2.1 dieses Berichts) 

 

3. Analyse und Ursachen der Haushaltssituation  

Der Haushaltsplan 2026/2027 bildet den vierzehnten Haushaltsplan nach der Umstellung 
des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik. Er wird als Doppelhaushalt dargestellt.  
 

3.1 Entwicklung Einwohner  

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Kargow sinkt in den vergangenen Jahren. In den nächsten 
Jahren wird mit einer gleichbleibenden Bevölkerungszahl gerechnet. 

 

Abbildung: Einwohnerzahl der Gemeinde zum 31.12. 
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3.2 Schlüsselzuweisungen  

Schlüsselzuweisungen sind Finanzzuweisungen des Landes an die kreisangehörigen Ge-
meinden, die kreisfreien Städte und die Landkreise. Sie dienen dazu, die Kommunen mit 
finanziellen Mitteln auszustatten, die Finanzausstattung steuerschwacher und steuerstarker 
Kommunen anzunähern und die Kommunen gegen Schwankungen der Einnahmen abzu-
schirmen. Schlüsselzuweisungen dienen der Verringerung der Steuerkraftunterschiede zwi-
schen den Kommunen. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen an die Gemeinde Kargow be-
misst sich im Verhältnis zu den anderen kreisangehörigen Gemeinden und kreisfreien Städ-
ten nach ihrer Steuerkraft und ihrem auf die Einwohner errechneten Finanzbedarf.  
 
Schlüsselzuweisungen für laufende Zwecke: 
 

 

 
Die Gemeinde Kargow erhält im Jahr 2026 Schlüsselzuweisungen für laufende Zwecke in 
Höhe von 211.600 € und in 2027 274.400 €.  

 

Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke/ Infrastrukturpauschale  
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Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetz (FAG) fallen die investiven Schlüsselzuwei-

sungen ab dem Jahr 2020 weg. Die Gemeinden erhalten zukünftig Zuweisungen für die Inf-

rastruktur die sowohl für laufende Unterhaltungsmaßnahmen als auch für Investitionen ein-

gesetzt werden können. Die Zuweisung ist zum Teil finanzkraftunabhängig und finanzkraft-

abhängig. Im Jahr 2026 erhält die Gemeinde Kargow eine Zuweisung in Höhe von 33.700 € 

und in 2027 36.600 €. Die Gemeinde Kargow hat sich in der Planung dafür entschieden, die 

Infrastrukturpauschale nicht für laufende Zwecke einzusetzen, sodass 2026 und 2027 die 

Beträge investiv eingesetzt werden. 

 

3.3 Entwicklung Amtsumlage und Kreisumlage  

Die Kreisumlage und die Amtsumlage sind die von den kreisangehörigen Gemeinden an den 
Landkreis und das Amt zu zahlenden Umlagen zur Finanzierung von erbrachten öffentlichen 
Leistungen. Die Höhe der von der Gemeinde Kargow zu entrichtenden Kreisumlage errech-
net sich über die Multiplikation der Umlagegrundlage mit dem Umlagesatz. Die Höhe des 
Umlagesatzes wird vom Kreistag beschlossen und über die Haushaltssatzung festgesetzt. 
Die Umlagegrundlage basiert auf der gemeindlichen Steuerkraft und den gemeindlichen 
Schlüsselzuweisungen. In die Steuerkraft fließen die Steuerkraftzahlen für die Gewerbesteu-
er, den gemeindlichen Einkommensteueranteil, die Grundsteuer A und B und den gemeindli-
chen Umsatzsteueranteil ein. Das gleiche Verfahren gilt auch für die Berechnung der Amts-
umlage.  
 
Entwicklung der Kreisumlage  

 

Im Jahr 2020 erfolgte eine Senkung des Kreisumlagesatzes von 46,305 % auf 44,294 %. Die 
Kreisumlage ist ein wesentlicher Punkt, der den Gemeindehaushalt stetig belastet. 
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Entwicklung der Amtsumlage  

 

Die Amtsumlage hat sich 2026 im Vergleich zu 2023 um absolut 49.298 € erhöht und 2027 
um 38.698 €.  

Die Kreisumlage ist ein wesentlicher Punkt, der den Gemeindehaushalt stetig belastet. 

 

3.4 Einführung des NKHR M-V  

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen trägt zur Generationsgerechtigkeit 
bei. Dies erfolgt insbesondere durch die Abbildung des Ressourcenverbrauches im Ergeb-
nishauhalt. So belasten die nicht durch Sonderposten gedeckten Abschreibungen den Haus-
halt der Gemeinde Kargow und erschweren den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt. 
Abschreibungen sind zahlungsneutral und verursachen keine Auszahlungen.  
 

3.5 Entwicklung der Gewerbesteuer   

Die Steuereinnahmen im Jahr 2024 und 2025 wirken sich auf den Haushalt 2026 ff. im Be-
reich der Schlüsselzuweisungen und der Kreis- und Amtsumlage auf. Steigende Gewerbe-
steuereinnahmen bedeuten sinkende Schlüsselzuweisungen und steigende Amts- und 
Kreisumlage. 
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4. Zielsetzung, Bindungswirkung und Handlungsfelder  

4.1 Zielsetzung  

Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes ist es, die Gemeinde Kargow wieder in die Lage zu 
versetzen, ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung 
ihrer Aufgaben unter Beachtung der Generationengerechtigkeit nachhaltig gesichert ist (vgl. 
§ 43 KV M-V). Mit dieser Zielstellung geht die dauerhafte Erreichung des Haushaltsausglei-
ches im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt einher. Des Weiteren soll eine bilanzielle 
Überschuldung verhindert werden.  
 

 

Entsprechend Verwaltungsvorschrift zur GemHVO-Doppik zu § 17b ist der Haushaltsaus-
gleich im Haushaltssicherungskonzept schnellstmöglich sicherzustellen. Dabei sollte ein 
Konsolidierungszeitraum von zehn Jahren nicht überschritten werden. In der Gemeinde Kar-
gow kann innerhalb des geforderten Konsolidierungszeitraumen von zehn Jahren kein 

Haushaltsausgleich erreicht werden. 

110.258 €

155.449 €

70.000 € 80.000 €
80.000 € 80.000 € 80.000 €

0

200.000

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Gewerbesteuer



Haushaltssicherungskonzept Gemeinde Kargow    11 

 

 

4.2 Bindungswirkung  

Die Erreichung der Haushaltskonsolidierung ist im Rahmen eines jährlich fortzuschreibenden 
Haushaltssicherungskonzeptes zu dokumentieren. Das beschlossene Haushaltssicherungs-
konzept ist Handlungsmaßgabe für die Verwaltung und bindet die Gemeindevertretung sowie 
deren Ausschüsse bei allen Beschlüssen. Anträge und Beschlussfassungen gemäß § 31 
Abs. 2 KV M-V, die Maßnahmen des Konzeptes entgegenstehen bzw. deren Umsetzung 
verhindern oder verzögern, sind rechtswidrig, soweit nicht unmittelbar zusätzliche, gleicher-
maßen geeignete Maßnahmen zur Haushaltssicherung beschlossen werden. Als Maßnah-
men der Gemeinde gelten in diesem Zusammenhang keine Mehrerträge/-einzahlungen 
und/oder Minderaufwendungen/-auszahlungen, deren Entwicklung die Gemeinde nicht be-

einflussen kann. Diese sind zusätzlich zur Reduzierung der Fehlbeträge heranzuziehen.  

Mit der Umsetzung von auf dieser Basis zulässigen Beschlüssen kann erst nach Umsetzung 
der kompensierenden zusätzlichen Haushaltssicherungsmaßnahmen begonnen werden. 
Anträge sowie Beschlussvorlagen der Verwaltung, die die Umsetzung des Haushaltssiche-
rungskonzeptes verzögern oder diesen entgegenstehen, müssen zusätzliche neue Maß-
nahmen benennen, die die entstehenden Mehraufwendungen/-auszahlungen oder Minderer-
träge/-einzahlungen vollständig kompensieren. Dabei ist auf die Eignung der neuen Maß-

nahmen einzugehen.  

Die Gemeindevertretung ist mindestens jährlich über den Stand der Haushaltskonsolidierung 
und die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen zu unterrichten. Des Weiteren sind Be-
schlussvorlagen, die mit finanziellen Auswirkungen verbunden sind, mit den Vorgaben und 
Zielen des Haushaltssicherungskonzeptes abzustimmen. Ein entsprechender Nachweis hat 
in der Beschlussvorlage zu erfolgen.   

 

4.3 Handlungsfelder  

Im Haushaltssicherungskonzept sind Maßnahmen darzustellen, durch die der Haushaltsaus-
gleich erreicht und eine geordnete Haushaltswirtschaft auf Dauer sichergestellt werden soll. 
Als Orientierungshilfe werden in diesem Zusammenhang vom Ministerium für Inneres und 
Sport M-V immer wieder die nachfolgenden Konsolidierungsbereiche genannt, aus denen 
Maßnahmen zur Erhöhung der Erträge/Einzahlungen und Maßnahmen zur Senkung der 
Aufwendungen/Auszahlungen abzuleiten sind:  
 

1. Anpassung der Hebesätze vor allem der kreisangehörigen Gemeinden mindestens 
auf den Durchschnitt dieser Ebene; 

2. verstärkte kommunale Zusammenarbeit in einzelnen Arbeitsbereichen wie z. B. Zu-
sammenlegung der Leitstellen, Katasterämter, Musikschulen und Volkshochschulen, 
im Bereich der Bußgeldstellen, der Personalverwaltung, im Bereich Soziales und 
der EDV; 

3. Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete; 
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4. Erhebung von Sondernutzungsgebühren; 

5. Höhe der Gebühren; 

6. maßvolles Entgelt für die Nutzung kommunaler Einrichtungen, z.B. für den Erwach-
senensport; 

7. Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in 
Tourismusgemeinden; 

8. Überprüfung der Höhe der Fremdenverkehrsabgabe; 

9. regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen 
einfließenden Verwaltungskostenbeiträge; 

10. regelmäßige Überprüfung und ggf. Anpassung der Höhe der Erbbauzinsen; 

11. regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten 
der Kommune durch Dritte; 

12. Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei frei werdenden Stellen durch Prüfung, ob 
Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann bzw. eine mehrmonatige Wie-
derbesetzungssperre erfolgt; 

13. Überprüfung des Versicherungsschutzes der Gemeinde; 

14. Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sit-
zungsgelder; 

15. regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische 
Anlagen; 

16. regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Lieferverträgen für Medienversor-
gung (z. B. Energie); 

17. Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (Einhaltung 
der Mietobergrenze, Heizungs- und Betriebskostenabrechnung); 

18. Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; 

19. Einbeziehung der Sondervermögen und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidie-
rung durch Prüfung der Möglichkeiten einer Verbesserung der Ertragslage, Erhö-
hung der Gewinnabführung an den Haushalt oder Reduzierung des Zuschussbe-
darfs aus dem Haushalt; 

20. Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesonde-
re von Verwaltungen des Umlandes von zentralen Orten mit der Verwaltung des 
zentralen Ortes. 
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Die aufgezählten Handlungsfelder bzw. Konsolidierungsbereiche wurden im Rahmen der 
Erstellung des Haushaltssicherungskonzeptes geprüft und bei Eignung als Konsolidierungs-
vorschlag aufgenommen.  

 

5. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung  

5.1 Umsetzung Konsolidierungsvorschläge 2025  

In der nachfolgenden Übersicht werden jene Maßnahmen beschrieben, die im Haushaltssi-
cherungskonzept 2025 enthalten waren. Hierbei werden die haushaltwirksamen Effekte einer 
jeden Maßnahme ebenso dargestellt, wie die eingeleiteten Umsetzungsmaßnahmen und die 
Gründe für einen möglichen Verzug. Des Weiteren erfolgt eine Fortschreibung bzw. Aktuali-

sierung noch nicht umgesetzter Maßnahmen.
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5.2 Neue Konsolidierungsvorschläge  

 

In der folgenden Übersicht werden Maßnahmen beschrieben, mit deren Hilfe die bestehen-
den Fehlebeträge im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt dauerhaft abgebaut werden 
sollen. Die Konsolidierungsvorschläge werden produktbezogen sowohl für den Ergebnis-
haushalt als auch den Finanzhaushalt dargestellt.  
 
Mit Hilfe des in der Tabelle dargestellten Konsolidierungseffektes soll aufgezeigt werden, 
welche "Mehrerträge/-einzahlungen" oder „Minderaufwendungen/-auszahlungen“ sich in den 
Haushaltsfolgejahren gegenüber dem Haushalt 2025 ergeben.  
 

Die Umsetzung der von der Gemeindevertretung beschlossenen Konsolidierungsmaßnah-
men obliegt dem jeweils zuständigen Verantwortungsbereich (VB) in der Amtsverwaltung 
Amt Seenlandschaft Waren. Die Verantwortungsbereiche sind verpflichtet, alle notwendigen 
Maßnahmen zur Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes eigenständig zu ergreifen. 
Um die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes zu gewährleisten, haben die 
Verantwortungsbereiche die umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltssicherung zu dokumen-
tieren und gegenüber dem Amt für zentrale Dienste und Finanzen abzurechnen.  
 
Ein Beschluss des Haushaltssicherungskonzeptes, wie in § 43 Abs. 8 KV-MV gefordert, wird 
gefasst. Dieser wird der unteren Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt.  
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6 Konsolidierungseffekte bis 2029 

Die neu in das Haushaltssicherungskonzept aufgenommenen Konsolidierungsvorschläge 
führen ab dem Jahr 2026 zu einer Verbesserung des Ergebnishaushaltes und des Finanz-
haushaltes der Gemeinde Kargow.  

Das bis zum Jahr 2029 berechnete Konsolidierungspotenzial beläuft sich im Ergebnishaus-
halt und im Finanzhaushalt auf jeweils insgesamt 666.700 €. 

Ergebnishaushalt     
  2026 2027 2028 2029 

Mehrerträge Ergebnishaus-
halt 

43.800 € 59.700 € 59.700 € 74.200 € 

Minderaufwendungen Er-
gebnishaushalt 

108.900 € 104.700 € 104.700 € 111.000 € 

Summe: 152.700 € 164.400 € 164.400 € 185.200 € 

Konsolidierungspotenzial 
Ergebnishaushalt 

666.700 € 

 
    

Finanzhaushalt: 
 2026 2027 2028 2029 

Mehreinzahlungen Finanz-
haushalt 

43.800 € 59.700 € 59.700 € 74.200 € 

Minderauszahlungen Fi-
nanzhaushalt 

108.900 € 104.700 € 104.700 € 111.000 € 

Summe: 152.700 € 164.400 € 164.400 € 185.200 € 

Konsolidierungspotenzial 
Finanzhaushalt 

666.700 € 

 
Mit Hilfe der vorgesehenen Maßnahmen zur Haushaltssicherung ist es nicht möglich, das 
strukturelle Defizit in beiden Haushaltsteilen erheblich zu reduzieren. Ein dauerhafter Aus-
gleich des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes ist damit nicht gewährleistet und 
macht die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes dringend notwendig. An die-
ser Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass der gesamte Prozess der Haushaltskonsolidie-
rung von Risikofaktoren beeinflusst wird, die von der Gemeinde Kargow nicht oder nur be-
dingt gesteuert werden können. So können eine Erhöhung Kreisumlage oder eine Übertra-
gung von neuen Aufgaben durch das Land die Konsolidierungsbemühungen der Gemeinde 
negativ beeinflussen und Konsolidierungserfolge mitunter sogar aufheben.  

 
Im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes muss es das Ziel sein, 
das strukturelle Defizit zunächst im Ergebnishaushalt (mittelfristig auch im Finanzhaushalt) 
weiter zu verringern. Ein Abbau des strukturellen Defizits kann nur über eine Verbesserung 
des „Jahresergebnisses (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rückla-
gen“/„Jahresbezogenen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen“ erreicht werden. Dies 
setzt voraus, dass alle Einnahmequellen und Möglichkeiten der Ausgabereduzierung ausge-
schöpft werden.  
 
Gleichzeitig ist im Rahmen der Haushaltskonsolidierung darauf hinzuwirken, dass Investitio-
nen nur noch dann getätigt werden, wenn sie ohne neue Kreditaufnahmen finanziert werden 
können, da jede Kreditaufnahme das strukturelle Defizit über die sich anschließende Tilgung 
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weiter erhöht. Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen sollten in Anbetracht der schwie-
rigen finanziellen Situation im Finanzhaushalt nur noch in folgenden Fällen erfolgen:  
 

- zur Finanzierung rentierlicher Vorhaben, wenn auch die Folgekosten durch Einnah-
men gedeckt werden, bzw. maßnahmebedingt Minderausgaben auf Dauer nachge-
wiesen werden; rentierliche gebührenfinanzierte Maßnahmen sind solche, die den 
laufenden Haushalt auch in Zukunft entlasten; 
 

- zur Finanzierung sachlich und zeitlich unabweisbar notwendiger Ersatzinvestitionen, 
soweit diese nicht aus Eigenmitteln finanziert werden können; 
 

- im Einzelfall unter Nachweis der Wirtschaftlichkeit, wenn dieses durch aussagekräfti-
ge Unterlagen nach den Vorgaben des § 9 Abs. 2 und 3 GemHVO belegt ist (vorheri-
ge Kosten-Nutzenanalyse, Veranschlagungsreife). 

 
Im Bereich der Investitionen ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass Maßnahmen, die ohne 
Fördermittel durchgeführt werden, vollständig über den Ergebnishaushalt abgeschrieben 
werden und damit auch dort den zukünftigen Haushaltsausgleich erschweren.  
 
Zum Thema Kreditfinanzierung von Investitionen wird auf die im Vorbericht gemachten An-
gaben zum Haushalt 2026/2027 verwiesen. 
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8. Möglichkeit der Umwandlung des Betriebes gewerblicher Art in eine GmbH 

Die Gemeinde Kargow verfügt über einen Betrieb gewerblicher Art, welcher unter dem Pro-
dukt 57503 Kommunaler Fremdenverkehr/Tourismus abgebildet wird. 

In 2026 weist der Teilergebnishaushalt ein negatives Jahresergebnis in Höhe -78.500 € aus 

und ich 2027 in Höhe -81.800 €.  

Der Teilfinanzhaushalt weist 2026 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe in Höhe 88.900 € 
aus und in 2027 einen Finanzmittelfehlbetrag 92.200 € aus. 
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In den kommenden Fortschreibungen des Haushaltssicherungskonzeptes sollte die Gemein-
de eine Umwandlung in eine GmbH in Erwägung ziehen. 
 
Eine GmbH zeichnet sich durch einen hohen Grad an Autonomie gegenüber dem kommuna-
len Träger aus und ermöglicht schnellere Entscheidungsprozesse im Unternehmen. Durch 
ihre eigenständige Rechtspersönlichkeit kann sie im Rechtsverkehr schneller agieren und 
flexibler auf Wettbewerbsänderungen reagieren. Auch die steuerrechtlichen Vorteile sind bei 
einer GmbH wesentlich höher als bei dem derzeit bestehenden Regiebetrieb (Betrieb ge-
werblicher Art - BgA). Erzielt die GmbH einen Jahresüberschuss (Gewinn), kann dieser an 
den Gesellschafter (Gemeinde Kargow) ausgeschüttet werden, in Gewinnrücklagen zur 
Stärkung des Eigenkapitals eingestellt oder vorgetragen werden. Sofern die Gewinne ausge-
schüttet werden, fließen die Ausschüttungen in der Regel dem allgemeinen Haushalt der 
Trägerkommune als Einnahme zu. Jahresfehlbeträge (Verluste) sind – soweit keine Ver-
lustübernahme beschlossen oder vereinbart ist – grundsätzlich nicht durch kommunale Ge-
sellschafter auszugleichen. Sie werden auf kommende Perioden vorgetragen und mit künfti-
gen Jahresüberschüssen verrechnet. Die Haftung der GmbH gegenüber ihren Gläubigern ist 
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auf ihr Gesellschaftsvermögen (25.000,00 €) beschränkt. Die finanzielle Haftung der Kom-
mune als Gesellschafter gegenüber der GmbH ist auf das Stammkapital (25.000 €) be-
schränkt.  
Auch hinsichtlich der Gestaltung von Arbeitsverträgen hat die GmbH mehr Möglichkeiten, da 
sie hauptsächlich an das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) gebunden ist. Langwierige Ent-
scheidungsprozesse (Beschlussvorlagen etc.) wie bei der öffentlichen Hand vorgeschrieben, 
gibt es bei einer GmbH in diesem Sinne nicht.   
 
Wenn die Gemeinde eine Umwandlung in eine GmbH vollzieht, wären nachfolgende Konso-
lidierungseffekte möglich: 

Ergebnishaushalt: 

- 2026: 78.500 € 

- 2027:81.800 
- 2028 ff. 76.900 € pro Jahr 

- möglicher Konsolidierungseffekt 2026 bis 2029: 314.100 € 

Finanzhaushalt: 

- 2026: 88.900 € 
- 2027: 92.200 € 

- 2028 ff. 87.300 € pro Jahr 

- möglicher Konsolidierungseffekt 2026 bis 2029: 355.700 € 

Vorgenannte Konsolidierungseffekte stellen eine Möglichkeit da, die die Gemeinde in den 
Fortschreibungen ihres Haushaltssicherungskonzeptes in Betracht ziehen sollte. O.g. Konso-
lidierungseffekte sind nicht Bestandteil dieses Haushaltssicherungskonzeptes. 

 
9. Fazit und Ausblick  
 

Der Haushalt der Gemeinde Kargow kann im laufenden Haushaltsjahr im Ergebnishaushalt 
nicht ausgeglichen werden. In den Haushaltsfolgejahren zeigt sich im Ergebnishaushalt eine 
weitere negative Entwicklung, sodass das Ergebnis zum Ende des 
Finanzplanungszeitraumes einen Fehlbetrag in Höhe 1,99 Mio. € ausweist.  
Auch der Finanzhaushalt weist zum Ende des Haushaltsjahres 2026 und 2027 jeweils ein 
negatives (jahresbezogenes) Ergebnis aus, sodass die positiven Vorträge der 
Haushaltsvorjahre abgebaut werden. Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 
Ende von 2026 und 2027 ist jeweils negativ. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde 
Kargow ist als weggefallen zu beurteilen. 
Die Frage, wann der Haushaltsausgleich in beiden Haushaltsteilen erreicht werden wird, 
kann auch mit der Erstellung des Haushaltssicherungskonzeptes nicht beantwortet werden. 
Ein entsprechender Konsolidierungszeitpunkt muss in den Folgejahren im Rahmen der Fort-
schreibung ermittelt werden. 
 
In diesem Zusammenhang ist jedoch festzuhalten, dass eine Rückgewinnung der dauernden 
Leistungsfähigkeit nicht ausschließlich über Steuererhöhungen, neue Abgaben oder über 
eine weitere Verschuldung möglich ist. Im Bereich der Ausgaben sind aus heutiger Sicht nur 
im geringen Umfang Einsparpotentiale zu realisieren. 
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